
Fachhochschulreife 
 

 

Erwerb der Fachhochschulreife  

in der gymnasialen Oberstufe 

 

 

Die Fachhochschulreife kann nach Abschluss des zweiten Halbjahres der ersten Jahr-

gangsstufe des Kurssystems an allgemein bildenden Gymnasien erworben werden. Hierzu 

muss die Schülerin/ der Schüler folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 

Schulische Voraussetzungen: 

� zwei Kernfächer (mindestens ein Pflichtkernfach) mit je zwei Kursen (erstes und 

zweites Halbjahr) bei einfacher Wertung 20 Punkte erreichen 

� zwei der vier anzurechnenden Kurse müssen bei einfacher Wertung mit 

mindestens fünf Punkten abgeschlossen werden 

� in weiteren Fächer müssen elf Kurse belegt und bei einfacher Wertung mindes-

tens 55 Punkte erreicht werden 

� sieben der elf anzurechnenden Kurse müssen bei einfacher Wertung mit 

jeweils fünf Punkten abgeschlossen sein 

� nur Kurse, die ausschließlich in zwei aufeinander folgenden Schulhalb-

jahren besucht wurden 

� 0-Punkte Kurse gelten als nicht besucht 

� Gesamtpunktzahl von mindestens 95 Punkten und höchstens 285 Punkten 

� Berechnung der Gesamtpunktzahl: 

P 
E =    _____ x 19 

    S 

E = errechnete Punktzahl für den schulischen Teil der Fachhochschulreife 

P = erreichte Punktzahl in den eingebrachten Fächern 

S = Anzahl der zugehörigen Schulhalbjahresergebnisse 

 

es wird auf ganzzahlige Punktzahl gerundet! (ab n,5 wird aufgerundet) 
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berufliche Voraussetzungen: 

� der berufsbezogene Teil wird nachgewiesen durch (eine der fünf Möglichkeiten): 

� mind. zweijährige Berufsausbildung (anerkannter Ausbildungsberuf) 

� mind. zweijährige schulische Berufsausbildung 

� mind. zweijährige Berufsausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnis 

� mind. einjähriges Praktikum 

� Praktikum ist der Schule durch Bescheinigung des Betriebs nachzu-

weisen (Dauer der Beschäftigung, zugewiesene Aufgabenbereiche, 

Fehltage) 

� mind. dreijährige für ein Studium an einer Fachhochschule förderliche Be-

rufserfahrung 

 

Zeugnis und Bescheinigung: 

� wer die schulischen Voraussetzungen erfüllt, den berufsbezogenen teil aber noch 

nicht nachweisen kann, erhält eine Bescheinigung (Durchschnittsnote, Gesamt-

punktzahl, die für ihre Errechnung notwendigen Fächer und Kursleistungen) 

� beim Erfüllen beider Teile (schulisch und beruflich) erhält der Absolvent auf Antrag 

ein Zeugnis der Fachhochschulreife (Durchschnittsnote, Gesamtpunktzahl, die für 

ihre Errechnung notwendigen Fächer und Kursleistungen) 

 

Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnote: 

 

 

 

 

 


